
Rathaus-Information
Das Amtsblatt des Kneipp-Heilbades Bad Tabarz

24. März 2023 • 3/2023 • 24. Jahrgang

Gemeindeverwaltung Bad Tabarz • Theodor-Neubauer-Park 1 • Telefon: 036259-564-0 • E-Mail: rathaus@tabarz.de • www.tabarz.de   

Wenn Spaziergänger von Bad Tabarz aus 
Richtung Datenberg laufen, bleiben vie-
le dieser Tage erst mal verwundert an der 
Brücke über die Laucha stehen. Denn das 
angrenzende und bisher zugewucherte Ge-
lände hat sein Antlitz stark verändert.

„In einem Subbotnik haben wir das verwil-
derte Areal freigeschnitten und es von jeder 
Menge Müll befreit“, sagt David Ortmann 
(SPD), der Bürgermeister von Bad Tabarz. 
Etwa 25 Menschen hätten sich an der Auf-
räumaktion beteiligt, die über die Zukunfts-
werkstatt des Ortes und das Thinka-Projekt 
(Thüringer Initiative für Integration, Nach-
haltigkeit, Kooperation und Aktivierung) 
organisiert worden war. „Es ist unglaublich, 
was die Leute dort im Gestrüpp alles ent-
sorgt haben. Wir haben unter anderem eine 
alte Registrierkasse und Fahrradreifen ge-
funden“, so Ortmann.

Aus dem Areal, auf dem bereits einige Bäu-
me stehen, möchte die Gemeinde einen 
Naschgarten machen. „Angepflanzt werden 
sollen Obstbäume und Beerensträucher so-
wie Kräuter, von denen sich jeder bedienen 
kann“, blickt der Bürgermeister voraus. „Wir 
wollen den Garten zu einem Begegnungs-
ort im Zentrum unserer Gemeinde machen.“ 
Das passe nicht nur wegen des Spielplatzes 
gegenüber gut, sondern auch wegen der 
Nachbarschaft zum Zentrum für Kunst, Kul-
tur und Natur – Kukuna – sowie zur „Raum-
zeit“, einer Anlaufstelle insbesondere für 
ältere Menschen, die am Dienstag, 28. Feb-
ruar, gleich nebenan eröff net wurde.

Das Flüsschen Laucha, das am künftigen 
Naschgarten vorbeifließt, solle dort aufge-
weitet und zu einem Erlebnisplatz am Was-
ser werden – ähnlich wie in der Kneipp-
kuranlage an der Arenarisquelle, wo die 

Laucha ebenfalls einen Zugang bekommen 
hat. Ortmann: „Dafür sind wir mit der Was-
serbehörde bereits im Gespräch.“

Lange war überlegt worden, was mit dem 
verwilderten Grundstück, das einst Schul-
garten war, passieren soll. Zwischenzeit-
lich hatte die Gemeinde es als Standort 
für einen Pumptrack vorgesehen. Eine 
Pumptrack-Anlage ist eine Endlosschlei-
fe für Radfahrer und Skater mit Wellen 
und Kurven. Für den Pumptrack, den sich 
Bad Tabarzer Kinder und Jugendliche ge-
wünscht und den sie mit entwickelt hatten, 
war auf den ehemaligen Tennisplätzen an 
der Lauchagrundstraße ein besseres Areal 
gefunden worden. So kann der ehemalige 
Schul- nun zum Naschgarten werden.
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NASCHGARTEN SOLL IM BAD 
TABARZER ZENTRUM ENTSTEHEN
OBSTBÄUME, BEERENSTRÄUCHER, KRÄUTER UND EINE AUFGEWEITETE LAUCHA 

SIND VORGESEHEN. GRUNDSTÜCK VON JEDER MENGE MÜLL BEFREIT.
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Der Verwaltungshaushalt 2023 sieht Einnah-
men und Ausgaben in Höhe von 9.217.550 
Euro vor und ist damit ausgeglichen.

Nach derzeitigem Stand kann mit einer 
Zuführung vom Verwaltungs- an den Ver-
mögenshaushalt in Höhe von 667.810 Euro 
geplant werden. Damit kann die Pflichtzu-
führung zum Vermögenshaushalt nach § 22 
Abs. 1 ThürGemHV zur Finanzierung der or-
dentlichen Tilgung in Höhe von ca. 369.900 
Euro geleistet werden.

Die Schlüsselzuweisungen wurden an-
hand der vorliegenden Festsetzungsbe-
scheide mit 1.423.900 Euro eingestellt. Der 
Mehrbelastungsausgleich wurde ebenfalls 
auf Grundlage des vorliegenden Festset-

zungsbescheides mit 186.600 Euro einge-
stellt. Sowohl der Gemeindeanteil an der 
Einkommenssteuer, als auch der Anteil an 
der Umsatzsteuer wurden auf Grundlage 
der Steuerschätzung im November 2022 
prognostiziert. Die Werte für die Kreis- und 
Schulumlage wurden ebenfalls anhand der 
vorliegenden Festsetzungsbescheide einge-
stellt. Diese belaufen sich für die Kreisum-
lage auf 1.322.240 Euro (Anstieg um 121.240 
Euro ggü. 2022) und für die Schulumlage 
auf 163.600 Euro (Rückgang um 15.900 Euro 
ggü. 2022).

Für die Einnahmen aus den Grundsteuern A 
und B wurden die Beträge auf Basis des An-
ordnungssolls zum Zeitpunkt der Planerstel-
lung eingestellt. Für die Grundsteuer A wa-

ren dies 4.500 Euro, sowie 546.000 Euro für 
die Grundsteuer B. Eine exakte Schätzung 
der Gewerbesteuereinnahmen gestaltet sich 
aktuell sehr schwierig. Die noch immer wir-
kenden Folgen der Corona-Krise als auch 
die Auswirkungen der Ukraine-Krise führen 
hier zu erheblichen Unsicherheiten. Für 2023 
wurden 870.000 Euro Gewerbesteuer einge-
stellt, dies entspricht dem Anordnungssoll 
zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung. Da-
mit liegen die Einnahmen aus der Gewerbe-
steuer deutlich unter denen des Vorjahres 
von 1.160.000 Euro. Es besteht allerdings 
Unsicherheit darüber, ob eventuelle Erstat-
tungen oder Neufestsetzungen den Ansatz 
der Gewerbesteuer belasten.

Weiter wurden 1.855.000 Euro an Einnah-
men eingestellt, welche sich aus dem Kur-
lastenausgleich nach §     22b ThürFAG und 
den Sonderzuweisungen an Kurorte sowie 
staatlich anerkannte Heil- und Kneippheil-
bäder zusammensetzen. Grundlage ist das 
Rundschreiben des TMIK zu den „Orientie-
rungsdaten zur Aufstellung der kommunalen 
Haushalte für das Jahr 2023“ vom 29.12.2022.
Zudem erhält die Gemeinde eine Zuweisung 
über 75.000 Euro zur Stärkung kreisangehö-
riger Gemeinden.

Bei den „Verwaltungs- und Betriebsausga-
ben“ wurden die Ausgaben aus 2022 als 
Grundlage verwendet. Unter Berücksichti-
gung von Sondereffekten und der derzeiti-
gen hohen Preissteigerung, wurden die An-
sätze für 2023 prognostiziert.

Die Personalkosten wurden, ausgehend vom 
überarbeiteten Stellenplan, hochgerechnet. 
Die in 2023 anstehende Tarifanpassung 
wurde prognostiziert und in die Ansätze ein-
gearbeitet. 

Wie bereits in den Vorjahren prognosti-
ziert, gestaltet sich der Ausgleich des Ver-
waltungshaushalts immer schwieriger. Die 
Nachwirkungen der Corona-Krise sowie die 
stark gestiegene Inflationsrate und der da-
mit einhergehenden Folgen, werden diesen 
Zustand in den kommenden Jahren noch 
verstärken. Aus heutiger Sicht lässt sich 
der Ausgleich in den kommenden Jahren 
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* Die Kreisumlage muss von der Gemeinde an den Landkreis Gotha abgeführt werden.
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nur durch tatsächliche Einsparungen im 
Verwaltungshaushalt erreichen. Das „Ein-
frieren“ der Ausgaben auf dem derzeitigen 
Niveau ist angesichts der aktuellen Inflati-
on ausgeschlossen. So kann der Ausgleich 
künftig nur gelingen, wenn die Gemeinde 
in der Lage ist, Ihre Einnahmen zu steigern.

Eine vollständige Darstellung aller Ansätze 
bei den jeweiligen Haushaltsstellen geben 
die Einzelpläne des Verwaltungshaushalts 
im Anhang.

Der Vermögenshaushalt 2023 sieht Einnah-
men und Ausgaben in Höhe von 2.680.880 
Euro vor. Dies entspricht einem Rückgang 
gegenüber dem Volumen von 2022 um 
knapp 3 Mio. Euro. 

Im Folgenden werden die größten Positio-
nen kurz erläutert. Eine genaue Übersicht 
der einzelnen Maßnahmen ist den Einzel-
plänen und der Anlage „Investitionsmaß-
nahmen“ zu entnehmen.

Ein großer Posten bei den Ausgaben im 
Vermögenshaushalt bildet weiterhin die Til-
gung von Krediten. Hier werden gemäß den 
Tilgungsplänen 369.900 Euro angesetzt.

Für einen neuen Tresor, EDV-Technik sowie 
Büromöbel wurden insgesamt 24.500 Euro 
eingestellt. Außerdem mussten für neue Türen 
im Rathaus 16.400 Euro eingestellt werden.

Für das Feuerwehrgerätehaus mussten 
30.000 Euro für neue Rolltore eingestellt 
werden. Diese schlagen in 2022 und 2023 
mit insgesamt ca. 65.000 Euro zu Buche. 
Der Austausch ist notwendig, da die alten 
Tore keinen TÜV mehr bekommen würden. 

Außerdem wurden 101.400 € für dringend 
erforderliche Einsatztechnik eingestellt, um 
die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten.

Für die Sanierung der Turmhaube der Kir-
che wurden 9.000 Euro eingeplant.

Weiter wurden für den Neubau des Kin-
dergartens 450.000 Euro eingestellt. Für 
die Umsetzung der Maßnahme plant die 
Gemeinde mit Fördermitteln in Höhe von 
607.600 Euro für 2023. Diese setzen sich 
aus den nicht abgerufenen Jahresscheiben 
für 2022 sowie der Jahresscheibe für 2023 
zusammen. Die Baumaßnahme wird im 
Folgejahr fortgesetzt. Insgesamt handelt es 
sich um eine Investition über ca. 4.418.500 
Euro. Die Förderquote beträgt 90%. Die 
Fördermittel werden in festgelegten Jah-

resscheiben bis 2024 ausgezahlt. Durch das 
zeitliche auseinanderfallen zwischen den 
Ausgaben für den Neubau und dem Zu-
gang der Fördermittel, benötigt die Gemein-
de eine Zwischenfinanzierung. Die Zwi-
schenfinanzierung sowie die Finanzierung 
des Eigenanteils, sollte ursprünglich durch 
eine Kreditaufnahme erreicht werden. Eine 
Genehmigung der Kreditaufnahme wurde 
mit Verweis auf die Leistungsfähigkeit der 
Gemeinde durch die Kommunalaufsicht in 
2021 verweigert. Nach Prüfung durch das 
Landesverwaltungsamt wurde allerdings 
die Notwendigkeit des Neubaus Kinder-
garten bestätigt. Die Investitionsmaßnahme 
sollte in der mittelfristigen Finanzplanung 
der Gemeinde Berücksichtigung finden. 
Sollte die Gemeinde die Maßnahme nicht 
aus eigenen Mitteln finanzieren können, 
kommt eine Beantragung von Bedarfszu-
weisungen im betreffenden Haushaltsjahr 
in Betracht. Für den Kindergarten sind au-
ßerdem Anschaffungen von Einrichtungs-
gegenständen und Technik in Höhe von 
26.000 Euro eingeplant.

Für die Neugestaltung Reitplatz sind 30.000 
Euro, für die Umgestaltung des ehemaligen 
Schulgarten 20.000 Euro eingeplant.

Für die Sanierung von Gemeindestraßen 
wurden 169.500 Euro eingeplant. Im Zuge 
der Sanierungsmaßnahmen muss teilweise 
auch die Straßenbeleuchtung saniert bzw. 
modernisiert werden. Dafür wurden Mittel in 
Höhe von 73.500 Euro eingeplant.

Für Baumaßnahmen auf den Friedhöfen 
sind 26.000 Euro eingeplant. Mit den Mit-
teln soll die Maßnahme zur Schaffung neuer 
Grabformen abgeschlossen werden.

Für die Modernisierung der Heizungsanlage 
im Bürgerhaus wurden 6.000 Euro in den 
Ansatz gebracht.

Beim Bauhof sind 143.000 Euro für den Er-
werb von Technik vorgesehen. Es handelt 
sich dabei um Ersatzinvestitionen als auch 
um Neuinvestitionen, durch welche in den 
Folgejahren Kosten eingespart werden 
können. In der Kurverwaltung sind 13.220 
Euro für die Ersatzbeschaffung von Büh-
nentechnik, Bestuhlung und EDV-Technik 
veranschlagt. Weitere 9.500 Euro sind für 
die Herrichtung von Wander- und Rad-
wegen eingeplant. Für die Sanierung der 
Bühne Winkelhof wurden 30.000 Euro ein-
geplant. 
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wesentliche Einnahmen (in Euro) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Grundsteuer A und B 539.462 558.500 550.500 554.500 554.500 554.500
Gewerbesteuer 784.484 1.160.000 870.000 890.000 880.000 870.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.242.916 1.320.200 1.472.000 1.510.000 1.542.000 1.600.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 210.941 215.000 192.000 225.000 230.000 235.000
Schlüsselzuweisungen 1.110.131 1.325.060 1.423.900 1.440.000 1.450.000 1.460.000
Mehrbelastungsausgleich 157.168 177.710 186.600 188.000 190.000 192.000
Kurlastenausgleich 786.607 880.440 1.855.000 1.800.000 1.400.000 1.430.000
Kurbeiträge 249.252 300.000 275.000 290.000 300.000 305.000
Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke 997.913 1.113.180 941.520 1.058.600 1.053.100 926.600
Gewinnanteile/Konzessionen 292.495 296.050 298.000 300.000 302.000 302.500
Bedarfszuweisungen 786.607 0 0 0 0 0
Gesamt 7.157.976 7.346.140 8.064.520 8.256.100 7.901.600 7.875.600

wesentliche Ausgaben (in Euro) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Personalausgaben 3.314.009 3.796.880 4.151.680 4.293.450 4.328.600 4.361.760
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.878.750 2.798.300 2.393.150 2.028.740 2.034.670 2.028.510
Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke 1.306.589 339.800 349.700 341.200 332.300 322.300
Zinsausgaben 92.306 85.500 81.800 79.000 77.000 75.000
Kreisumlage 1.156.967 1.201.000 1.322.240 1.322.190 1.322.190 1.322.190
Gesamt 7.748.621 8.221.480 8.298.570 8.064.580 8.094.760 8.109.760

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Verwaltungshaushalt Einnahmen 9.252,0 8.699,5 9.217,6 9.441,6 9.010,9 8.995,0

Ausgaben 9.252,0 8.699,5 9.217,6 9.441,6 9.010,9 8.995,0
Vermögenshaushalt Einnahmen 4.986,2 6.879,5 2.680,9 3.426,9 2.108,7 1.175,5

Ausgaben 4.986,2 6.879,5 2.680,9 3.752,7 2.108,7 1.175,5
Gesamthaushalt Einnahmen 14.238,2 15.579,0 11.898,5 12.868,5 11.119,6 10.170,5

Ausgaben 14.238,2 15.579,0 11.898,5 13.194,3 11.119,6 10.170,5
Fehlbetrag 0,0 0,0 0,0 -325,8 0,0 0,0

786,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 2022 2023 2024 2025 2026
Zinsen 92.306 85.500 81.800 79.000 77.000 75.000
Tilgung 459.204 418.500 369.900 375.000 322.000 314.000

Finanzplan (in T Euro)

enthaltene Bedarfszuweisungen
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Für das Kur- und Familienbad tabbs sind 
insgesamt 740.000 Euro für die Umsetzung 
der energetischen Sanierung, die Umstel-
lung auf LED und die Erneuerung der Lüf-
tungsanlage eingeplant. Diese Maßnahmen 
werden teilweise durch Fördermittel über 
689.420 Euro gedeckt. Weitere 21.000 Euro 
sind für die Konzeptionierung der Energie-
effizienz veranschlagt.

Für die Umsetzung des 2. Bauabschnitts 
des ehemaligen TEGUT-Marktes sind 
300.000 Euro geplant. Diesen stehen För-

dermittel über 225.000 Euro gegenüber. Für 
den Erwerb von Grundstücken zur Flächen-
bereinigung sind 21.000 Euro im Haushalt 
vorgesehen.

Den genannten Ausgaben steht die Zufüh-
rung aus dem Verwaltungshaushalt in Höhe 
von 667.810 Euro als Einnahme gegenüber. 
Außerdem wird davon ausgegangen, dass 
aus Grundstücksverkäufen Einnahmen in 
Höhe von 229.550 Euro generiert werden 
können. Der Verkauf der neuen Grabanla-
gen an das Gemeindewerk Tabarz führt zu 

Einnahmen über 34.000 Euro. Weiter kann 
2023 eine zusätzlich investive Zuweisung in 
Höhe von 113.000 Euro (Allgemeine investive 
Zuweisung §     22e Abs. 1 ThürFAG) eingeplant 
werden.

Laut Haushaltsplan 2023 kann mit einer Zu-
führung an die Allgemeine Rücklage in Höhe 
von 6.850 Euro gerechnet werden.

Eine vollständige Auflistung aller Investiti-
onen ist den Anlagen zum Haushaltsplan 
2023 zu entnehmen.

ENTWICKLUNG DER WESENTLICHEN 
EINNAHMEN UND AUSGABEN IM  
VERWALTUNGSHAUSHALT DES HAUS-
HALTSPLANS 2023 

Eine Kennziffer zur Einschätzung der Leis-
tungsfähigkeit eines Haushalts ist die so-
genannte „Freie Spitze“. Sie ergibt sich aus 
der Differenz zwischen den laufenden Ein-
nahmen und Ausgaben des Haushalts. Die 
Freie Spitze soll immer gleich oder größer 
Null sein. Sie steht dem Vermögenshaushalt 
als Finanzierungsquelle für Investitionen zur 
Verfügung. Nach §   4 ThürGemHV kann für 
das Haushaltsjahr 2023 eine Freie Spitze in 
Höhe von 392.410 Euro ausgewiesen wer-
den. Für die Jahre 2024 bis 2026 kann aus 
heutiger Sicht ebenfalls ein Überschuss er-
wirtschaftet werden.

Die Übersicht zur Beurteilung der dauern-
den Leistungsfähigkeit ist Anlage des Haus-
haltsplanes. Nach §   53a Abs. 1 Nr. 1 ThürKO 
ist ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) 
aufzustellen, wenn die Beurteilung der 
dauernden Leistungsfähigkeit in zwei der 
drei dem laufenden Jahr vorangegangenen 
Haushaltsjahren oder in zwei der dem lau-
fenden Haushaltsjahr folgenden Finanzpla-
nungsjahre einen Fehlbetrag aufweist. 

Auf Grund der Fehlbeträge, welche im Haus-
haltsplan 2016 ausgewiesen wurden, war die 
Gemeinde Bad Tabarz zur Aufstellung eines 
HSKs verpflichtet. Dieses wurde nach einer 
beschränkten Ausschreibung durch das Un-
ternehmen Communal Consult Bachmann 
im Jahr 2015 erstellt und mit Bescheid vom 
30. Oktober 2017 durch die Kommunalauf-
sicht genehmigt. Das HSK ist in den Folge-
jahren fortzuschreiben.

FINANZPLAN 2022 – 2026

Das Volumen des Gesamthaushalts 2023 
nimmt im Vergleich zu den Jahren 2021 und 
2022 ab. Der Rückgang geht auf einen deut-
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lich kleineren Vermögenshaushalt durch den 
Abschluss der Maßnahme Breitbandausbau 
zurück. Die fehlende Rücklage sowie die 
nicht ausreichend vorhandene Freie Spitze 
des Verwaltungshaushalts führen ab dem 
Jahr 2025 zu einer deutlich geringeren In-
vestitionstätigkeit, welche sich in einem wei-
teren, signifikanten Rückgang des Volumens 
des Vermögenshaushalts ausdrückt. Hinzu 
kommt, dass das Finanzplanjahr 2024 der-
zeit einen Fehlbetrag im Vermögenshaus-
halt ausweist. Grund ist der Eigenanteil für 
den Neubau Kindergarten, welcher derzeit 
nicht vollständig mit Mitteln der Gemein-
de darstellbar ist. Der Fehlbetrag ist mit 
325.800 Euro erheblich. Erst wenn die Zah-
len in der Haushaltsplanung 2024 geschärft 
werden, wird sich zeigen, ob der Fehlbetrag 
weiterhin besteht und eventuell Bedarfszu-
weisungen beantragt werden müssen. Diese 
können erst nach Zusage im Jahr 2024 ver-
anschlagt werden.

Bei der Aufstellung des Finanzplans wur-
den die Entwicklungen der Einnahmen und 
Ausgaben aus dem Finanzausgleich, die 
Auswirkungen der Steuerschätzung auf die 
Steuereinnahmen sowie die Entwicklung 
der Einnahmen aus Abgaben prognostiziert. 
Große Unsicherheiten bestehen in der wei-
teren Entwicklung der Inflation, insbesonde-
re die Preisentwicklung für Strom und Gas 
enthalten weiterhin Risiken für die Folge-
jahre, auch wenn aktuell eine gewisse Ent-
spannung zu erkennen ist. Für die Ausgaben 
wurden Tariferhöhungen im Personalbereich 
und Preissteigerungen in den sonstigen Be-
reichen berücksichtigt. Voraussichtlich wer-
den die Personalausgaben durch den neuen 
Tarifabschluss im Vergleich zu den Vorjahren 
deutlich ansteigen. Der für Tarifsteigerungen 
eingeplante „Puffer“ wurde erhöht. Alle Bau-
maßnahmen wurden an Hand der geplanten 
Jahresscheiben im Finanzplan den einzelnen 
Jahren zugeordnet. Die bisher veranschlag-
ten Einnahmen und Ausgaben von 2024 bis 
2026 haben keinen verbindlichen Charakter 
und müssen den Gegebenheiten des Haus-
haltsplans angepasst werden.

ENTWICKLUNG DER KASSENLAGE

Im Jahr 2023 wird von einer liquiden Kas-
se ausgegangen. Allerdings wird durch das 
zeitliche Auseinanderfallen von Einnahmen 
und Ausgaben der Kassenkredit dauerhaft 
in Anspruch genommen werden. Hier ist 
besonders darauf hinzuweisen, dass bei den 
großen Baumaßnahmen (z.B. Neubau Kin-
dergarten) die Gemeinde bis zum Abruf von 
Fördermitteln in Vorleistung gehen muss. 

Durch den relativ großen Umfang dieser 
Maßnahme, kann die Inanspruchnahme des 
Kassenkredits auf relativ hohem Niveau er-
forderlich sein.

Der Bestand an Zahlungsmitteln in der Kas-
se lag am 31.12.2022 bei - 53.429,47 Euro. 
Somit wurde der Kassenkredit in gleicher 
Höhe beansprucht. Für den 31.12.2023 ist 
weiterhin mit einer Inanspruchnahme des 
Kassenkredits in Höhe von ca. 650.000 Euro 
zu rechnen.

Der genehmigungsfreie Höchstbetrag des 
Kassenkredits wird gemäß §     65 Abs. 2 Thür-
KO für das Haushaltsjahr 2023 auf 1.530.000 
Euro festgesetzt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung ist 
der deutliche Zinsanstieg seit Mitte 2022 
weiterhin gegeben. Durch die anhaltend 
hohe Inflation ist hier nicht mit einer zeitna-

hen Trendwende zu rechnen. Im Gegenteil, 
die Kreditzinsen werden auf absehbare Zeit 
steigen oder zumindest auf einem hohen 
Niveau verharren. Die Gemeinde sollte kurz-
fristig versuchen die Inanspruchnahme des 
Kassenkredits zu senken, um die Zinsbelas-
tung daraus möglichst niedrig zu halten. 

RÜCKLAGEN

Laut Jahresrechnung 2021 verfügte die Ge-
meinde Bad Tabarz zu Beginn des Haus-
haltsjahres 2022 über eine allgemeine Rück-
lage in Höhe von 8.915,61 Euro. 

Mit dem Haushaltsplan 2022 war geplant, 
dass der allgemeinen Rücklage weitere 80,00 
Euro entnommen werden. Somit verfügt die 
Gemeinde mit Beginn des Haushaltsjahres 
2023 voraussichtlich nur noch über eine all-
gemeine Rücklage von 8.835,61 Euro.

Mit dem Haushaltsplan 2023 ist eine Zuführung 

zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 6.850,00 
Euro geplant. Somit verfügt die Gemeinde Ende 
2023 voraussichtlich über eine allgemeine 
Rücklage in Höhe von 15.685,61 Euro.

Nach §     20 Abs. 2 ThürGemHV soll die allge-
meine Rücklage die rechtzeitige Leistung 
von Ausgaben sichern (Betriebsmittel der 
Kasse). Zu diesem Zweck muss ein Betrag 
vorhanden sein, der sich in der Regel auf 
mindestens zwei v. H. der Ausgaben des 
Verwaltungshaushaltes nach dem Durch-
schnitt der drei, dem Haushaltsjahr voran-
gehenden Jahre beläuft. Auf Grundlage der 
Jahresrechnungen 2020 und 2021 sowie 
dem Haushaltsplan 2022 ergibt sich eine 
Mindestrücklage in Höhe von 174.712,89 
Euro. Somit ist die geforderte Mindestrück-
lage nicht gegeben.

Laut Finanzplanung kann erst im Jahr 2025 
wieder eine Zuführung zur allgemeinen 

Rücklage in Höhe von 186.700 Euro erfolgen. 
Somit kann die Gemeinde aus heutiger Sicht 
die geforderte Mindestrücklage frühestens 
im Jahr 2025 wieder erfüllen. Ob diese Werte 
allerdings tatsächlich erreicht werden, ist mit 
gewissen Unsicherheiten verbunden.

Insgesamt wird die Rücklage für die kom-
menden Jahre auf niedrigem Niveau verhar-
ren. Die Kämmerei rät dazu, die allgemeine 
Rücklage so schnell wie möglich wieder 
aufzubauen, auch wenn dadurch bestimmte, 
nicht unbedingt erforderliche Maßnahmen 
verschoben werden müssen. Explizit wird 
an dieser Stelle, wie schon in den vorher-
gehenden Haushaltsplänen, darauf hinge-
wiesen, dass eine laufende Kostenkontrolle 
in allen Bereichen unerlässlich ist. Etwaige 
Kostensteigerungen gegenüber der Planung 
können aus heutiger Sicht nur über Einspa-
rungen abgefangen werden. Etwaige Fehl-
beträge können nicht durch Entnahmen aus 
der Rücklage kompensiert werden. 
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SCHULDENSTAND

Die Gemeinde Bad Tabarz ist 2023 in der 
Lage, ihren vertraglichen Schuldendienst 
ordnungsgemäß zu bedienen. Die Darlehen 
der Gemeinde wurden während der Nied-
rigzinsphase prolongiert. Dadurch wurden 
günstige Zinsen für die nächsten Jahre gesi-
chert. Die derzeit steigenden Zinsen haben 
somit „nur“ Auswirkungen auf die Zinsbelas-
tung aus dem Kassenkredit. Die Gemeinde 
muss erst im Jahr 2026 wieder Darlehen 
prolongieren.

Die auf Bad Tabarz lastenden Kreditschulden 
jedoch sind weiterhin außerordentlich hoch. 
Zwar kann durch die ordentliche Tilgung die 
Schuldenlast kontinuierlich gesenkt werden, 
allerdings bleibt die Belastung aus dem Schul-
dendienst für die Folgejahre ein bestimmender 
Faktor im Haushalt der Gemeinde.

AUSGABEN FÜR ZINS UND TILGUNG: 

Der Schuldendienst der Gemeinde geht zwi-
schen 2021 und 2023 um rund 100.000 Euro 
zurück. Grund ist die Rückzahlung zweier 
Darlehen in 2021 und 2022. In den Folgejah-
ren verharrt der Schuldendienst auf einem 
(gemessen an der Gemeindegröße) hohem 
Niveau. Die Belastungen aus dem Schul-
dendienst schränken die Gemeinde bei der 
Umsetzung dringend benötigter Investitionen 
stark ein. Selbst bei Projekten mit hohen För-
derquoten wird es für die Gemeinde immer 
schwieriger, die erforderlichen Eigenanteile 
darzustellen insbesondere dann, wenn der 
Verwaltungshaushalt keine freie Spitze mehr 
generieren kann. Die Altschulden der TWG 
werden durch die Gemeinde bedient. Da die 
Aufwendungen durch die TWG der Gemein-
de erstattet werden müssen, verhält sich die-
ser Kapitaldienst für die Gemeinde neutral.

Unter www.bad-tabarz.de/freizeitpassoder dem nebenstehenden QR-Code fi ndetihr alle Leistungen, die ihr mit dem Freizeitpass 
erhaltet sowie die Unterstützer des Angebotes. 
Bitte beachtet die jeweils gültige Satzung bzw. 
Benutzungsordnung für den Freizeitpass. Wir wünschen viel Spaß mit dem Pass!

G E M E I N D E  B A D  T A B A R Z
G E M E I N D E  B A D  T A B A R Z

GEMEINDE BAD TABARZTHEODOR-NEUBAUER-PARK 199891 BAD TABARZRATHAUS@TABARZ.DE036259 / 564 0

Ausgestellt von

David Ortmann
Bürgermeister

WICHTIGE INFO 
ZUM FREIZEITPASS!

Liebe Bad Tabarzer*innen,

aus organisatorischen Gründen werden ab 
Januar 2023 die Anträge für den Bad 
Tabarzer Freizeitpass gesammelt und 
an folgenden Stichtagen in Auftrag ge-
geben. Bitte beachten Sie, dass nur 
Anträge weitergeleitet werden kön-
nen, welche bis zum unten genannten 
Termin bei uns eingegangen sind.

�� ���
�	�	�
�� �����	�	�
�� ���	�	�	�

Desweiteren möchten wir darauf hin-
weisen, dass die Lochkarten zur Benut-
zung der Waldbahn ab Januar 2023 ge-
tauscht werden müssen. Nur mit einer 
gültigen Karte ist die Fahrt in der Wald-
bahn möglich.

Mit dem Bad Tabarzer Freizeitpass erhal-
ten Kinder künftig massiv reduzierte Ein-
trittspreise im tabbs, dem Aussichtsturm 
„Großer Inselsberg“ und der Thüringer 
Waldbahn. Mehr Information erhalten 
Sie unter https://www.bad-tabarz.de/
bad-tabarzer-freizeitpass/

Einfache Beantragung im Rathaus oder 
unter www.bad-tabarz.de/formulare/. 
Der Bad Tabarzer Freizeitpass ist bis zu 
fünf Jahre gültig. Die Ausstellungsgebühr 
beträgt einmalig 5 Euro. 

Unter www.bad-tabarz.de/freizeitpass
www.bad-tabarz.de/freizeitpass
www.bad-tabarz.de/freizeitpassoder dem nebenstehenden QR-Code fi ndet

oder dem nebenstehenden QR-Code fi ndet

oder dem nebenstehenden QR-Code fi ndet

oder dem nebenstehenden QR-Code fi ndet

oder dem nebenstehenden QR-Code fi ndet

oder dem nebenstehenden QR-Code fi ndet

oder dem nebenstehenden QR-Code fi ndet

oder dem nebenstehenden QR-Code fi ndet

oder dem nebenstehenden QR-Code fi ndet

oder dem nebenstehenden QR-Code fi ndet

oder dem nebenstehenden QR-Code fi ndet

oder dem nebenstehenden QR-Code fi ndetihr alle Leistungen, die ihr mit dem Freizeitpass 

ihr alle Leistungen, die ihr mit dem Freizeitpass 

ihr alle Leistungen, die ihr mit dem Freizeitpass 

ihr alle Leistungen, die ihr mit dem Freizeitpass 

ihr alle Leistungen, die ihr mit dem Freizeitpass 

ihr alle Leistungen, die ihr mit dem Freizeitpass 
erhaltet sowie die Unterstützer des Angebotes. 

erhaltet sowie die Unterstützer des Angebotes. 

erhaltet sowie die Unterstützer des Angebotes. 

erhaltet sowie die Unterstützer des Angebotes. 

erhaltet sowie die Unterstützer des Angebotes. 

erhaltet sowie die Unterstützer des Angebotes. 
Bitte beachtet die jeweils gültige Satzung bzw. 

Bitte beachtet die jeweils gültige Satzung bzw. 

Bitte beachtet die jeweils gültige Satzung bzw. 

Bitte beachtet die jeweils gültige Satzung bzw. 

Bitte beachtet die jeweils gültige Satzung bzw. 

Bitte beachtet die jeweils gültige Satzung bzw. 
Benutzungsordnung für den Freizeitpass. 

Benutzungsordnung für den Freizeitpass. 

G E M E I N D E  B A D  T A B A R Z

G E M E I N D E  B A D  T A B A R Z

G E M E I N D E  B A D  T A B A R Z

G E M E I N D E  B A D  T A B A R Z

G E M E I N D E  B A D  T A B A R Z
G E M E I N D E  B A D  T A B A R Z

G E M E I N D E  B A D  T A B A R Z

G E M E I N D E  B A D  T A B A R Z

G E M E I N D E  B A D  T A B A R Z

G E M E I N D E  B A D  T A B A R Z

G E M E I N D E  B A D  T A B A R Z

GEMEINDE BAD TABARZ
GEMEINDE BAD TABARZ
GEMEINDE BAD TABARZ
GEMEINDE BAD TABARZTHEODOR-NEUBAUER-PARK 1
THEODOR-NEUBAUER-PARK 1
THEODOR-NEUBAUER-PARK 1
THEODOR-NEUBAUER-PARK 199891 BAD TABARZ
99891 BAD TABARZ
99891 BAD TABARZRATHAUS@TABARZ.DE
RATHAUS@TABARZ.DE
RATHAUS@TABARZ.DE
RATHAUS@TABARZ.DE036259 / 564 0036259 / 564 0036259 / 564 0

Ausgestellt von
Ausgestellt von

David Ortmann
Bürgermeister

R

KNEIPP-HEILBAD BAD TABARZ
FREIZEITPASS

2020-0001

Name 

Vorname 

Geburtstag Ausgestellt am

Wohnhaft in

Gültigkeit bis

Unterschrift Inhaber

MUSTERMANN

MAX

14.01.2013 10.04.2020

BAD TABARZ

09.04.2025

NEU: Ab sofort ist der Bad 

Tabarzer Freizeitpass bis zum 

vollendeten 16. Lebensjahr gültig.

FREIZEITPASS
FÜR BAD TABARZER KINDER

IMPRESSUM
Tabarzer Rathausinformation - Amtsblatt der Gemeinde Bad Tabarz

������������ Gemeinde Bad Tabarz, Theodor-Neubauer-Park 1, 99891 Bad Tabarz, ������ Druckerei 
Schroeter, Friedrichroda, ����������� David Ortmann, Auflage: 2.100 Exemplare, ����������� Mind. viermal 
im Jahr, 
�	����������������� Die Zustellung der „Tabarzer Rathausinformation“ erfolgt an alle Haushalte 
im Gemeindegebiet Bad Tabarz kostenlos. Einzelne Exemplare können Sie auch während der Dienst-

stunden direkt im Rathaus beziehen.
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Ob lokale Nachrichten, Veranstaltungen, Gastronomie, Geschäfte, einen Ortsrundgang 
oder die Erinnerung daran, wann Sie Ihren Müll rausstellen müssen: Mit der Bad Ta-
barz-App fi nden Sie viele Informationen auf einem Blick. Weitere Informationen � nden 
Sie auf der folgenden Doppelseite!

24. März 2023 • 3/2023 • 24. Jahrgang

Die digitalen Mitwirkungs- und Informations-
möglichkeiten der Gemeinde Bad Tabarz...

Bürgersprechstunde per WhatsApp! 
So funktioniert‘s:

Hinweis-Telefon!

Die Bad Tabarz-App „badtabarz2go“

Die offi  zielle Facebook-Seite Kneipp-Heilbad Bad Tabarz

Ratsinformationssystem

WhatsApp kostenlos über den Play-Store oder App Store downloaden und registrieren. Dann die Telefonnummer 036259/56422 vom 
Vorzimmer des Bürgermeistes im Smartphone einspeichern. Jetzt muss nur noch WhatsApp geöff net und der Chat mit dem Bürger-
meister kann gestartet werden. Regelmäßige Sprechzeiten sind vorerst: dienstags von 17-19 Uhr & freitags von 13-15 Uhr.

Egal ob es um den Erhalt eines Jugendclubs, den Ausbau von Parkanlagen oder um Kitagebühren geht, Bürgerinnen und Bürger 
können ihre Gemeinde mitgestalten – mittels (Online-)Petitionen: www.bad-tabarz.de/rathaus/petitionen/

Ihre Petition wird auf der Webseite der Gemeinde veröff entlicht und andere Menschen können Ihre Petitionen sehen und in dem 
Zeitraum von acht Wochen unterschreiben.

Mit unserer Homepage möchten wir Ihnen einen Einblick in das Gemeindeleben in der Gemeinde Bad Tabarz geben und hoff en, 
dass die zahlreichen Angebote und Informationen hilfreich für Sie sind. Neben Wissenswertem für Touristen und Tagesgäste fi nden 
sich auch viele Bürgerinformationen, wie aktuelle Satzungen, Formulare sowie Hinweise zu kommunalen Gesellschaften und amt-
lichen Bekanntmachungen. 

Unter der Nummer 036259/56456 erreichen Sie das Hinweistelefon der Gemeinde Bad Tabarz. Hier haben Sie die Mög-
lichkeit der Gemeindeverwaltung an sieben Tagen pro Woche schnell und unkompliziert Hinweise, Schadensfälle und 
Verschmutzungen zu melden. Bitte hinterlassen Sie neben kurzen Angaben zum Sachverhalt Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, 
damit wir uns mit Ihnen für eventuelle Nachfragen und Rückmeldungen in Verbindung setzen können.

Ob lokale Nachrichten, Veranstaltungen, 
Gastronomie, Geschäfte, einen Ortsrund-
gang oder die Erinnerung daran, wann 
Sie Ihren Müll rausstellen müssen: Mit der 
Bad Tabarz-App fi nden Sie viele Informati-
onen auf einen Blick. 

Die Facebook-Seite ist neben der Bad Tabarz-App „badtabarz2go“ mit ihrer Push-Nachrichten-Funktion die schnells-
te Möglichkeit, die Bürger über aktuelle Geschehnisse in Bad Tabarz zu informieren. Hier werden regelmäßig Veranstal-
tungshinweise, aktuelle Meldungen und Serviceangebote der Gemeinde gepostet. Gerade während der Anfangs-
zeit der Corona-Pandemie waren die Facebook-Seite und die Bad Tabarz-App „badtabarz2go“ zwei wichtige Werkzeuge, 
um die Bürger zeitnah mit wichtigen Informationen zu versorgen.

Unter https://tabarz.ris-portal.de/ gelangen Sie zum Ratsinformationssystem der Gemeinde Bad Tabarz. Hier fi nden Sie neben der 
entsprechenden Tagesordnung auch die Sitzungsunterlagen (Beschlussvorlagen und Protokolle) der öff entlichen Sitzungen 
(Gemeinderat und Haupt- und Finanzausschuss).

Das openDemokratie-Tool für Bad Tabarz!

www.bad-tabarz.de

App jetzt herunterladen! Einfach QR-Code scannen:



im neuen Design!

Was „badtabarz2go“ 

noch alles kann? 

Die BAD TABARZ-APP

Badtabarz2go – alles auf einem Blick!

Ob lokale Nachrichten, Veranstaltungen, Gastro-
nomie, Geschäfte, einen Ortsrundgang oder die 
Erinnerung daran, wann Sie Ihren Müll rausstellen 
müssen: Mit der Bad Tabarz-App fi nden Sie viele 
Informationen auf einem Blick. So wird die App ein 
praktischer Begleiter für Gäste und Einwohner.

Sie haben Lust, heute Abend mal wieder spontan aus-
zugehen?  Mit dem „badtabarz2go“-Veranstaltungs-
kalender wissen Sie immer, was gerade auf dem Pro-
gramm steht. 

Sie wollen einen Ortsrundgang in unserem schönen Ort 
machen? Mit dem „badtabarz2go“ Ortsrundgang können 

Sie per GPS und mit Sprachnavigation 
einen schönen Spaziergang durch Bad 
Tabarz machen und dabei noch einige 
interessante Stellen sehen und Wissen 
darüber einholen.

Sie haben behördliche Wege zu erle-
digen und kennen weder Öff nungs-
zeiten noch Zuständigkeiten? Keine 
Sorge! Bei „badtabarz2go“ fi nden Sie 
in Sekundenschnelle alle wichtigen 
Informationen.

Sie wollen einen Stromausfall mel-
den oder Ihren persönlichen An-
sprechpartner kontaktieren? Auch 
hier hilft Ihnen „badtabarz2go“ so-
fort weiter.

Hinweise oder Anmerkungen zu 

„badtabarz2go“ senden Sie bitte 

an grafi k@bad-tabarz.de.

Beispiel Eintrag unter 
Menüpunkt „Einkaufen“.

badtabarz2go
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Auf der Startseite „Aktuelles“ der 
App, � nden Sie alle aktuellen The-
men und wichtige Informationen.
Um in den Bereich Bürgerservice zu 
gelangen, tippen Sie unten auf den 
zweiten Reiter mit dem Namen „Bür-
gerservice“. Hier erfahren Sie vieles, 
was Sie als Bürger interessiert. Sie 
bekommen Auskunft über die Ö� -
nungszeiten der Ämter, können in al-
len Satzungen nachlesen, verpassen 
keine Termine mehr und bekommen 
Auskunft über die kommunalen Ge-
sellschaften unserer Gemeinde.

Wenn Sie auf der Startseite der 
App auf den dritten Reiter „Frei-
zeit & Kultur“ tippen, kommen Sie 
auf den Bereich, wo Sie alle tou-
ristischen Angebote � nden. Sie 
erfahren alles über den Ort, über 
Aus� ugsziele, Gastronomien, die 
Veranstaltungen in Bad Tabarz 
und vieles mehr. Außerdem kön-
nen Sie sich unter „Fahrplanaus-
kunft“ über alle Verbindungen 
und Abfahrtszeiten von Bus und 
Bahn informieren und Sie können 
einen virtuellen Ortsrundgang 
durch Bad Tabarz machen.

ZÄHLERSTAND
Mit diesem Service bieten wir 
Ihnen die Möglichkeit, uns Ih-
ren Wasser-Zählerstand ganz 
schnell und einfach mitzutei-
len.

Ihre Daten werden dann di-
rekt von einem zuständigen 
Mitarbeiter aus dem Gemein-
dewerk Tabarz bearbeitet und 
nur zum einmaligen Rückruf 
bzw. zur Bearbeitung Ihres 
Anliegens verwendet.

MÜLLKALENDER
Von nun an werden Sie nie wieder 
vergessen den Müll raus zu stellen.

Mit dem Müllkalender in unserer 
App können Sie Ihre Straße ein-
tragen und werden für alle Ab-
fallarten an die Abholzeiten per 
Benachrichtigung über Ihr Handy 
erinnert. Sie können individuell 
wählen, zu welcher Uhrzeit oder 
ob Sie am Abhol- oder Vortag 
daran erinnert werden möchten.

ORTSRUNDGANG
Der Ortsrundgang mit den einzel-
nen Stationen ist auf einer Karte 
abgebildet. Sie können sich indivi-
duell zu den einzelnen Stationen 
navigieren lassen.

Mit Klick auf die einzelnen Stati-
onen werden Informationen, wie 
eine Kurzbeschreibung oder Fotos 
angezeigt. Hinter jedem Eintrag 
ist eine Audiospur hinterlegt, die 
Ihnen alles Wichtige und Wissens-
werte über die aktuelle Station gibt.

Dazu einfach die Kamera des Handys 
öff nen und über den QR-Code halten.

VERANSTALTUNGSKALENDER
Sie wollen kein Event in Bad Tabarz 
mehr verpassen?

Der Veranstaltungskalender kann 
chronologisch durchsucht werden, 
alternativ kann direkt zu einem Tag 
oder Monat gesprungen werden. 

Zudem können Sie die
Veranstaltungen thematisch fi ltern 
und sich nur die Veranstaltungs-
kategorien anzeigen lassen, die 
für Sie relevant sind.

SCHADENSMELDER
Sie können per GPS direkt 
Ihren Standort auswählen 
und zwischen verschiede-
nen Kategorien Ihren Scha-
den melden und zusätzlich 
auch ein Foto hinzufügen. 

Die Meldung wird dann an 
den zuständigen Mitarbei-
ter weitergeleitet und es 
kann sich um den Schaden 
gekümmert werden.

Bürgerservice

Touristisch

App jetzt herunterladen!

Einfach QR-Code scannen:

Auskunft über die kommunalen Ge-
sellschaften unserer Gemeinde.

Hinweise oder Anmerkungen zu 

„badtabarz2go“ senden Sie bitte 

an grafi k@bad-tabarz.de.
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ERÖFFNUNG DER 

„RAUMZEIT“
IN BAD TABARZ
Die ehemalige Touristinfo erö� nete am 28. 
Februar als „Raumzeit“ ihre Türen neu. Ab 
14 Uhr folgten zahlreiche Gäste der Ein-
ladung, sich bei Ka� ee und Kuchen einen 
ersten Eindruck von dem Projekt „Stärkung 
der Teilhabe älterer Menschen“ zu machen. 
Dank Projektmitteln von Bund und EU, wird 
hier Raum und Zeit geboten für Anliegen im 
Ruhestand und in der Zeit des Übergangs in 
diese Lebensphase. Das Angebot dreht sich 
um Begegnung, Bewegung und Beratung. 

Montagmorgens sorgt ein Spazierange-
bot für einen bewegten Start in die Woche. 
Los geht’s um 10 Uhr an der Raumzeit: fl e-
xibel auf Bedürfnisse abgestimmt, werden 
Tempo und Weg gewählt. Mit gutem „Geh-
fühl“ kann man anschließend auf Ka� ee 
oder Tee in die Raumzeit einkehren. Wer 
sich lieber im Sitzen bewegt, dem bietet 
Frau Lisbeth Kunze ab Montag, 3. April, 
von 14-15 Uhr ihre bewährte Gymnastik im 
Sitzen an. Nachmittags kann man sich ab 15 
Uhr zum Häkeln und Stricken zu den Woll-
mäusen gesellen.

Der Dienstagnachmittag ist zwischen 14 
und 16 Uhr dem Spielen gewidmet. Vorhan-
dene Gesellschaftsspiele können genutzt 
oder eigene mitgebracht werden. 

À propos mitgebracht: in den Räum-
lichkeiten der Raumzeit darf jederzeit 

Mitgebrachtes verzehrt werden - sei es 
Stulle, Kuchen oder warum nicht mal ein 
Tagesgericht vom tabbs? Die Speisepläne 
lassen sich in der Raumzeit einsehen und bei 
Bedarf unterstützt das Team der Raumzeit 
bei Bestellung und Lieferung.

Mittwochs lädt die Raumzeit zwischen 9 
und 11 Uhr zum Mitbringfrühstück ein: man 
bringt sich hierzu mit, was man mag, und 
frühstückt in Gesellschaft.

Ka� ee oder Tee kann man sich vor Ort 
frisch zubereiten. Alles, was man dazu 
braucht, steht dafür an allen Tagen kosten-
frei zur Verfügung. Auf Wunsch steuert man 
einfach einmal selbst eine Packung Ka� ee 
oder Tee bei. So ist immer genug für alle da.

An jedem 2. Mittwoch im Monat regt 
die Raumzeit zum Kreativwerden an. Auch 
hierfür sind Materialien vorhanden, man 
darf aber gern auch eigene Sachen und Ide-
en mitbringen.

An jedem 1. Donnerstag des Monats gibt 
es ein Erzählcafé: lassen Sie sich überra-
schen und unterhalten von Erinnerungen 
und Geschichten, die auf einen Impuls hin 
ausgetauscht werden können. 
Ihrem Namen getreu kann man sich in der 
Raumzeit darüber hinaus aber auch Raum 
nehmen, um Zeit individuell und unabhängig 

von den Angeboten zu gestalten. Ob allein 
für sich, z.B. bei einem guten Buch oder einer 
Zeitschrift, oder in Gesellschaft, ist jedem 
selbst überlassen. Das Team der Raumzeit 
steht für Beratungsanliegen zur Verfügung 
oder unterstützt bei der Umsetzung von ei-
genen Angeboten in der Raumzeit: Sind Sie 
vielleicht ein Holzwurm, der anderen zeigen 
kann, wie man Holzspielzeug für Enkelkin-
der baut? Haben Sie Lust zu singen, zu mu-
sizieren? Eine Sprache zu lernen? Ihr Lieb-
lingsbuch vorzustellen? Einen Spieleabend 
oder einen Ausfl ug zu organisieren? Spielen 
Sie mit dem Gedanken, sich ehrenamtlich 
zu engagieren, wissen aber nicht so richtig, 
wie und für was? Nehmen Sie sich Raum und 
Zeit, lassen Sie sich anregen. 

Die Raumzeit ist regulär Montag bis Freitag 
zwischen 9 und 16 Uhr für Sie geö� net und 
nach Vereinbarung auch darüber hinaus. 

Ihre Ansprechpartner*innen, Frau Christia-
ne Cott, Frau Julia Momper und Herr Peter 
Spieß, sind erreichbar:

Lauchagrundstr. 12a 
(hinter dem Eingang des KUKUNA, 
gegenüber vom Spielplatz)
Tel.: 036259 56449
Mail: raumzeit@bildungswerk.de

Beratung zu Themen rund um den 
Ruhestand und den Übergang in 
den Ruhestand:

Montag bis Freitag  10 - 12 Uhr
Dienstag bis Donnerstag  14 - 16 Uhr 
und nach Vereinbarung                                              
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Spaziergang zum Wochenstart montags 10 - 11 Uhr

Neu ab 3. April: Gymnastik im Sitzen montags 14 - 15 Uhr

Strick- und Handarbeit montags 15 - 17 Uhr

Spieletre� : dienstags 14 - 16 Uhr

Gemeinsames Mitbringfrühstück mittwochs 9 - 11 Uhr

Erzählcafé am 1. Donnerstag im Monat, 14 - 16 Uhr

Spaziergang zum Wochenausklang freitags 14 - 15 Uhr

Kreatives Gestalten am 2. und 4. Mittwoch im Monat, 14 - 16 Uhr

MITMACHANGEBOTE:

Die Teilnahme an Mitmachangeboten sowie Beratungen sind kostenfrei.
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24. März 2023 • 3/2023 • 24. Jahrgang

• Amtlicher Teil •

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

MITARBEITER/IN (M/W/D) FÜR DEN 
BAUHOF

Ihre Aufgaben:
• Pflege und Sauberhaltung der kommu-

nalen Flächen, gärtnerische Arbeiten/
Friedhofspflege

• Bewässerung und Mahd von Grünanlagen
• in den Wintermonaten Teilnahme am 

Winterdienst
• Reparatur und Werterhaltungsmaß-

nahmen an gemeindeeigenen Straßen 
und Gebäuden

• Hausmeistertätigkeiten in den Verwal-
tungsgebäuden

• Bedienung, Wartung und Pflege der Ma-
schinen, Werkzeuge und Geräte

• Kontrolle der Kinderspielplätze auf Ord-
nung, Sicherheit und Sauberkeit

• Transportarbeiten aller Art, insbesonde-
re Entsorgung und Kompostierung

• Unterstützung bei öffentlichen Veran-
staltungen, z. T. auch außerhalb der re-
gulären Arbeitszeit

• Mitarbeit in allen weiteren Tätigkeitsbe-
reichen des Bauhofs

Das bringen Sie mit:
• abgeschlossene Berufsausbildung in ei-

nem handwerklichen oder technischen 
Beruf mit mehrjähriger Berufserfahrung 
oder mehrjährige Berufserfahrung im 
beschriebenen Tätigkeitsbereich

• selbstständiges, zielorientiertes Arbeiten
• Führerschein der Klassen B, C1 und T, 

möglichst CE
• Kettensägenschein wünschenswert
• Flexibilität und Engagement (Bereit-

schaft zur Arbeitszeitverlagerung, auch 
außerhalb der normalen Arbeitszeit, ein-
schließlich Sonn- und Feiertagen sowie Be-
reitschaftsdienst in den Wintermonaten)

• dynamische, belastbare, team- und kom-
munikationsorientierte Persönlichkeit

ELEKTRONIKER/IN (M/W/D) FÜR DEN 
BAUHOF

Ihre Aufgaben:
• selbstständige Wartungs-, Kontroll- und 

Instandhaltungsarbeiten der kommuna-
len elektrischen Anlagen, insbesondere 

im Bereich der Straßenbeleuchtung
• Reparatur und Wartung von Elektroge-

räten und Elektroinstallationen 
• Prüfung von ortsveränderlichen Elekt-

rogeräten sowie der ortsfesten Anlagen 
nach DGUV3 

• Führung der erforderlichen Prüfungsdo-
kumentationen

• Bedienung, Wartung und Pflege der 
Maschinen, Werkzeuge, Fahrzeuge und 
Geräte

• Unterstützung bei öffentlichen Veran-
staltungen und allgemeinen Dienstleis-
tungen des Bauhofs

• Teilnahme am Winterdienst mit Rufbe-
reitschaft

• sonstige handwerkliche Tätigkeiten im 
Aufgabenbereich des Bauhofs

• Änderungen des Aufgabengebietes sind 
vorbehalten

Das bringen Sie mit:
• abgeschlossene Berufsausbildung als 

Elektroniker für Betriebstechnik oder al-
ternativ eine vergleichbare Berufsausbil-
dung im Bereich der Elektrotechnik mit 
mehrjähriger Berufserfahrung

• selbstständiges, zielorientiertes Arbeiten
• Führerschein der Klassen B und C1
• Flexibilität und Engagement (Bereit-

schaft zur Arbeitszeitverlagerung, auch 
außerhalb der normalen Arbeitszeit, ein-
schließlich Sonn- und Feiertagen sowie Be-
reitschaftsdienst in den Wintermonaten)

• dynamische, belastbare, team- und kom-
munikationsorientierte Persönlichkeit

IHRE PERSPEKTIVE BEI UNS:
• eine Tätigkeit in Vollzeit (39 Wochenar-

beitsstunden)
• einen sicheren und unbefristeten Arbeits-

platz mit einer tarifgerechten Vergütung 
entsprechend der persönlichen Voraus-
setzungen gemäß TVöD VKA

• ein vielseitiges, verantwortungsvolles und 
interessantes Aufgabengebiet

• Tätigkeit in einem kleinen kollegialen Team
• bedarfsorientierte Einarbeitung und 

kontinuierliche Weiterbildung
• Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes
• 30 Tage Erholungsurlaub
• vielfältige Fort- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten
• eine Jahressonderzahlung und monatli-

che Sachbezüge

Die geforderten Qualifikationen sind an-
hand von aussagekräftigen Unterlagen zu 
belegen bzw. nachzuweisen.

Bewerbungsschluss ist der 21.04.2023

Die schriftlichen Bewerbungsunterlagen 
senden Sie an:
Gemeindeverwaltung Bad Tabarz
Personalverwaltung
Theodor-Neubauer-Park 1,
99891 Bad Tabarz 

Im Sinne der Gleichstellung und Chancen-
gleichheit aller Mitarbeitenden sind Bewer-
bungen von allen Geschlechtern gleicher-
maßen erwünscht. Bewerbungen geeigneter 
schwerbehinderter Menschen werden bei 
vergleichbarer Qualifikation und Leistung 
bevorzugt berücksichtigt. Ein entsprechender 
Nachweis ist der Bewerbung beizulegen. Die 
Stelle ist in gleicher Weise für alle Geschlech-
ter geeignet, unabhängig von deren kultu-
reller, religiöser und sozialer Herkunft, Alter, 
Weltanschauung oder sexueller Identität. 

Vorsorglich weisen wir darauf hin, dass Auf-
wendungen, die im Zusammenhang mit der 
Bewerbung entstehen, nicht erstattet werden. 
Anlagen und Nachweise zur postalischen 
Bewerbung sind in Kopie einzureichen; eine 
Bewerbungsmappe ist nicht erforderlich. Mit 
Ihrer Bewerbung erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass die Gemeinde Bad Ta-
barz die von Ihnen übermittelten Daten im 
Rahmen des Bewerbungsverfahrens erheben, 
verarbeiten und nutzen darf. Nach Abschluss 
des Stellenbesetzungsverfahrens werden die 
Bewerbungsunterlagen nicht berücksichtigter 
Bewerber/ Bewerberinnen entsprechend § 
27 Abs. 4 ThürDSG i. V. m. Art. 17 Abs. 1a 
DSGVO vernichtet. Wird die Rücksendung 
der Bewerbungsunterlagen gewünscht, ist ein 
ausreichend frankierter und adressierter Rü-
ckumschlag beizufügen. 

gez. Ortmann, 
Bürgermeister 

WIR SUCHEN VERSTÄRKUNG
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   Bad TaBarzer  Frühjahrsputz 
 

am 01. april 2023 aB 9 Uhr am KUKUNa!

Der alljährliche Bad Tabarzer Frühjahrsputz zu Be-

ginn des Frühlings hat Tradition. Auch in diesem 

Jahr rufen wir Sie dazu auf, nicht nur den Frühling, 

sondern auch all unsere Gäste in einem sauberen 

Ort zu empfangen. Wie auch in den letzten Jahren 

wollen wir, anlässlich zum Frühjahrsputz, einen 

Wettbewerb unter dem Namen #Frühjahrsputz-

BadTabarz ausrufen. 

Sie Sind herzlich eingeladen mitzumachen!

Wer die Herausforderung annimmt, sendet ein Bild 

von seiner Sammelaktion an rathaus@tabarz.de 

oder wirft es in den Briefkasten am Rathaus. Bitte 

auch im Nachgang an rathaus@tabarz.de oder über 

das Hinweistelefon 036259/56456 mitteilen, wo die 

Müllsäcke hingestellt wurden, damit der Bauhof sie 

abholen kann. Unter allen Teilnehmern werden fünf 

Gutscheine im Wert von 30 Euro in einem der Bad 

Tabarzer Restaurants verlost!

bilder können biS zum 09.04.2023  

geSendet werden. 

Treffpunkt für alle Helfer ist am 01. April 2023 

um 9 Uhr am KUKUNA, um Werkzeuge und Ein-

satzorte zu vergeben. 

Vielen dank für 
Ihre mithilfe!ÜBRIGENS: Für alle, die helfen wollen, den  

öffentlichen Raum vom Müll zu befreien - ab 11:30 Uhr 

steht auch ein großer Container am KUKUNA bereit.

 Wir sind gespannt, wie groß die Beute dieses Mal ist. 

Für alle Helferinnen und Helfer  - ab 12 Uhr Bratwurst und Getränke


